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Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses 
 

am 4. Mai 2026, 16 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 1. OG, Bürgersaal 

  

Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien   

2. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen   

2.1. Vorhabenbeschluss zur Baumaßnahme „Sanierung Toilettenhaus Planitzer Markt“, in 

08064 Zwickau, Planitzer Markt, Flurstück 47, Gemarkung Oberplanitz   

  BV/072/2026 Bauen  

2.2. Absicht der Einziehung eines Teiles der Julius-Seifert-Straße sowie des BÖW 1  

Antonstraße   

  BV/071/2026 Bauen  

3. Anfragen der Ausschussmitglieder   

4. Informationen der Verwaltung   

5. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung   

  

 

Sitzung des Finanzausschusses  
 

am 5. Mai 2026, 16 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 1. OG, Bürgersaal   

  
Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien   

2. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen   

2.1. Vorhabensbeschluss zur Ertüchtigung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum  

Marienthal, Marienthaler Straße 164, 08060 Zwickau   

  BV/073/2026 Finanzen und Ordnung  

2.2. Verkauf des Objektes Fröbelstraße 16 in 08056 Zwickau   

  BV/066/2026 Bauen  

2.3. Spenden per 31.03.2026   

  BV/068/2026 Finanzen und Ordnung  

3. Anfragen der Ausschussmitglieder   

4. Informationen der Verwaltung   

5. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung   
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Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt- und  

Stadtentwicklungsausschusses  
 

am 6. Mai 2026, 16 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 2. OG, Lothar-Streit-Raum   

  
Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien   

2. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen   

2.1.  Ergänzung zum Lärmaktionsplan Stufe 3 der Stadt Zwickau   

  BV/065/2026 Bauen  

3. Anfragen der Ausschussmitglieder   

4. Informationen der Verwaltung   

5. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung   

  

 

Sitzung des Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschusses  
 

am 7. Mai 2026, 16 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 1. OG, Bürgersaal   

  
Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien   

2. Verschiedenes   

2.1. Vorstellung Projekte durch ESF-Träger   

3. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen   

3.1. Gewährung von Zuschüssen aus dem europäischen Förderprogramm  

Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) für die Verlängerung des Projektes Stadteil-

treff „lebens.raum“ des Trägervereins Sozialarbeit der Lutherkirchgemeinde 

Zwickau e.V.   

  BV/074/2026 Geschäftskreis Oberbürgermeisterin  

3.2. Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und Kindertages- 

pflegestellen   

  BV/070/2026 Finanzen und Ordnung  

4. Anfragen der Ausschussmitglieder   

5. Informationen der Verwaltung   

6. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung   

  
Weitere Informationen: www.zwickau.de/ratsinfo 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Widmung der Straße „Stadionallee“ 
 

Aufgrund des § 8 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) und des § 9 Ab-

satz 1 Nummer 5 der Hauptsatzung der Stadt Zwickau hat der Bau- und Verkehrsaus-

schuss in der Sitzung vom 13.04.2026 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Gemäß § 6 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) wird die Straße „Stadionallee“ auf 

dem Flurstück 906/11 der Gemarkung Eckersbach, beginnend an der Makarenkostraße bei 

Netzknoten 0409040 und endend an der Max-Planck-Straße bei Netzknoten 0409100, auf 

einer Länge von ca. 455 m als Ortsstraße ohne Beschränkung des Gemeingebrauchs ge-

widmet. 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Zwickau. 

 

Die Widmung wird zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam.“ 

 

http://www.zwickau.de/ratsinfo
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Die Beschlussvorlage mit der Begründung und detaillierten Plänen kann bei der Stadt 

Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, Haus 2, vor Zimmer 209 während der Dienst-

zeiten eingesehen werden. 

Die Unterlagen können auch online unter www.zwickau.de/bekanntmachungen eingesehen 

werden. 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 

Zwickau im Rathaus, Hauptmarkt 1 in 08056 Zwickau oder Verwaltungszentrum, Werdauer 

Straße 62 in 08056 Zwickau (Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, Postfach 20 09 33 

in 08009 Zwickau) einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 1 des Gesetzes zur Regelung 

des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sach-

sen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 3 a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 

durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Sig-

natur an die E-Mail-Adresse widerspruch@zwickau.de erhoben werden. 

 

Zwickau, den 21.04.2026 

 

Constance Arndt 

Oberbürgermeisterin 

 

 

Offenlegung von Ergebnissen  

einer Grenzbestimmung und Abmarkung 
 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum  

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz 

 

An den Flurstücken 888/1, 1040/13, 1040/14, 1053 und 1074/3 der Gemarkung Zwickau 

wurden aufgrund einer Katastervermessung an den Flurstücken 888/2, 1040/12, 1053, 

1074/4 und 2012/7 der Gemarkung Zwickau Flurstücksgrenzen bestimmt und abgemarkt.  

Den Eigentümern und Erbbauberechtigten dieser Flurstücke werden die Ergebnisse der 

Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung bekannt gemacht.  

Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus 

§ 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur 

Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes (Durchführungsver-

ordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 

6. Juli 2011, zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2023. 

 

Die Ergebnisse liegen ab dem  

27.04.2026 bis zum 26.05.2026 

in meinen Geschäftsräumen Gutwasserstraße 12 in 08056 Zwickau an Werktagen von Mon-

tag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zur 

Einsichtnahme bereit. Möchten Sie von der Einsichtnahme Gebrauch machen, vereinbaren 

Sie bitte einen Termin. Auch abweichende Zeiten können vereinbart werden. Zur Einsicht-

nahme müssen Sie sich ausweisen.  

Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-

kung ab dem 02.06.2026 als bekannt gegeben. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 0375-210053 oder der Email-

Adresse post@vermessung-sonntag.de zur Verfügung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die offen gelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung können die 

betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirk-

samwerden der Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
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zur Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 

Sachsen, Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 

 

Zwickau, den 20.04.2026 

 

gez. Ralf Sonntag 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Gutwasserstr. 12, 08056 Zwickau 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft Ruppertsgrün 

 

 

 

Flurbereinigungsverfahren Ruppertsgrün 

Gemeinde:   Fraureuth, Stadt Zwickau 

Landkreis:   Zwickau  

Verfahrenskennzahl: 240301 

 

Bekanntmachung des Flurbereinigungsplanes 
und Ladung zum Anhörungstermin 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Ruppertsgrün hat die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfah-

rens Ruppertsgrün im Flurbereinigungsplan zusammengefasst und gibt diesen hiermit be-

kannt.  

 

Der Flurbereinigungsplan, bestehend aus 

 

dem Textteil des Flurbereinigungsplanes, 

dem Namensverzeichnis, 

dem Flurbuch (alt), 

dem Verzeichnis der Flurstücke (alt) mit den Anteilen an den Landabzügen bzw. Voraus-

leistungen, 

dem Flurbuch (neu), 

dem Verzeichnis der Flurstücke (neu) mit den Anteilen zur Beitragspflicht, 

dem Verzeichnis zum Belastungsnachweis (Belastungen nach Berechtigten),  

den Einzelnachweisen zu Einlage, Abfindung und Belastungen, 

den einschlägigen Vorstandsbeschlüssen, 

den Ergebnissen der Wertermittlung, 

sowie den Karten zum Flurbereinigungsplan, 

 

wird zur Einsichtnahme für die Beteiligten zu den Öffnungszeiten niedergelegt. 

 

Zeit der Niederlegung: vom 04.05.2026 bis 29.05.2026 

    

Ort der Niederlegung:   Landratsamt Zwickau 

    Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung 

    Gerhart-Hauptmann-Weg 1 

    08371 Glauchau 

 

Einsicht in die Einzelnachweise (Bestandsblatt (alt) und (neu), Forderungsnachweis, Abfin-

dungsnachweis, Belastungsnachweis, Geldausgleiche, Kartenauszug der Einlage-/Abfin-

dungsflurstücke) erhält, wer die Berechtigung nachweisen kann. 
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Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung – telefonisch unter Tel.: 0375/4402-25626 

oder 0375/4402-25620 bzw. per E-Mail: bo-sued@landkreis-zwickau.de. 

Den Teilnehmern wird jeweils der sie betreffende Auszug des Flurbereinigungsplanes zu-

gestellt. 

 

Im Verfahrensgebiet des Flurbereinigungsverfahrens Ruppertsgrün wurden Vermessungs-

arbeiten auf der Grundlage des Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (Sächs-

VermKatG) durchgeführt, um die neuen Grenzpunkte abzumarken. Die entsprechende 

Karte zur Abmarkung (Abfindungskarte) liegt als Bestandteil des Flurbereinigungsplanes 

zur Einsichtnahme für die Beteiligten mit aus.  

 

Die Grenzen der neuen Flurstücke können auf Wunsch und nach vorheriger Terminabspra-

che vor Ort vorgewiesen werden. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Ruppertsgrün lädt die Grundstückseigentümer und 

Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet sowie die Nebenbeteiligten am Flurbe-

reinigungsverfahren Ruppertsgrün oder ihre gesetzlichen Vertreter und Bevoll-

mächtigten hiermit ein zum 

  

Anhörungstermin zur 

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes  
 

 Ort: Bauamt der Gemeinde Fraureuth  

  Fabrikgelände 12, 08427 Fraureuth 

 Zeit: Mittwoch, 20.05.2026, um 17:00 Uhr 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan können zur Vermeidung des Ausschlusses 

nur innerhalb von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin bei der 

 

 Teilnehmergemeinschaft Ruppertsgrün  

 beim Landratsamt Zwickau, Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung, 

08371 Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 1  

 

schriftlich oder in elektronischer Form eingelegt werden.  

 

Hinweis: Die elektronische Form erfolgt durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 

sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse des Landkreises Zwickau 

lautet: verwaltung@landkreis-zwickau.de-mail.de 

 

Die Erhebung des Widerspruchs durch einfache E-Mail ist nicht möglich, die erforderliche Form 

des Widerspruchs ist damit nicht gewahrt.  

 

Beteiligte, die an der Wahrnehmung der Termine verhindert sind, können sich durch einen 

Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat seine Vertretungsbefugnis 

durch eine ordnungsgemäße Vollmacht nachzuweisen, die auch nachgereicht werden kann. 

Die Unterschrift des Vollmachtgebers ist amtlich zu beglaubigen. Die amtliche Beglaubi-

gung ist kosten- und gebührenfrei. 

 

Glauchau, den 23.03.2026 

 

gez.  

Appel 

Vorstandsvorsitzender 

  

mailto:bo-sued@landkreis-zwickau.de
mailto:verwaltung@landkreis-zwickau.de-mail.de
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Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-

genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverord-

nung verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 

https://www.landkreis-zwickau.de/datenschutz  

eingesehen werden oder sind beim ALEV beim Landratsamt Zwickau zu erhalten. 
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